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Satzung für den gemeinnützigen  
eingetragenen Verein 

 

Linguado Capoeira München 
   

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr   

1. Der Verein trägt den Namen “Linguado Capoeira München“. Er soll ins Vereinsregister eingetragen 
werden. Nach der Eintragung führt der Verein den Namenszusatz „e.V.“. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Haar. 

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Vereinszweck, Aufgaben, Ziel und Grundsätze   

1. Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung der brasilianischen Kultur, insbesondere des 
Kampftanzes Capoeira. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch Förderung und Vermittlung der 
brasilianischen Kultur durch Veranstaltungen und Projekte, wie Capoeira, Forró, Samba, Frevo, 
Maculelê und Maracatu sowie sportlicher Übungen und Leistungen im Rahmen der Capoeira. Der 
Verein setzt sich zur Aufgabe, nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit und unter Ausschluss von 
parteipolitischen, rassischen und konfessionellen Gesichtspunkten der Gesundheit und der Bildung 
der Allgemeinheit zu dienen. 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig – er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen 
Zwecke des Vereins verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins erhalten bei ihrem Ausscheiden 
oder bei Auflösung des Vereins weder einbezahlte Beträge zurück, noch haben sie irgendeinen 
Anspruch auf Vereinsvermögen. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem Bayerischen 
Landes-Sportverband e.V., den zuständigen Fachverbänden sowie dem Finanzamt für Körperschaften 
an.  

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstig werden. 

4. Die Vereinsämter sind Ehrenämter. 

 

§ 3 Mitgliedschaft   

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

2. Der Verein besteht aus aktiven und passiven Mitgliedern (ordentliche Mitglieder) sowie aus 
Fördermitgliedern und Ehrenmitgliedern (außerordentliche Mitglieder). 
Aktive Mitglieder sind die am Unterricht teilnehmenden Mitglieder; Fördermitglieder sind Mitglieder, die 
sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, jedoch die Ziele und auch den Zweck des 
Vereins in geeigneter Weise fördern und unterstützen.  
Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den Verein verdient 
gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich. 

3. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, und können an sämtlichen Versammlungen 
und Sitzungen teilnehmen. 

 

 

 



Satzung des Vereins Linguado Capoeira München e. V. 
 

 Seite 2 / 5 
Stand vom 27.04.2012 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft   

1. Die Aufnahme eines Mitglieds erfolgt durch einen Beschluss des Vorstandes aufgrund eines 
schriftlichen Aufnahmeantrages, der an den Verein zu richten ist. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger 
bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter. 

2. Die ordentliche Mitgliedschaft beginnt mit der Bestätigung des schriftlichen Aufnahmeantrags durch 
den Vorstand. 

3. Der Beginn der Mitgliedschaft eines außerordentlichen Mitglieds wird durch besondere 
Vereinbarung zwischen dem außerordentlichen Mitglied und dem Verein festgelegt. 

4. Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann schriftlich Widerspruch eingelegt werden. Über den 
Widerspruch entscheidet abschließend die Mitgliederversammlung. 

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft   

1. Die Mitgliedschaft eines ordentlichen Mitglieds endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

2. Der Austritt eines ordentlichen Mitglieds erfolgt mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten und 
kann jeweils zum Monatsende schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Für die Austrittserklärung 
Minderjähriger gelten die für den Aufnahmeantrag geltenden Regelungen entsprechend. 

3. Der Ausschluss eines ordentlichen Mitglieds kann durch den Vorstand beschlossen werden, wenn 
das Mitglied 

• die Bestimmungen der Satzung, Ordnungen oder die Interessen des Vereins verletzt 
• die Anordnungen oder Beschlüsse der Vereinsorgane nicht befolgt 
• mit der Zahlung seiner finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung im Rückstand ist. 

4. Die Beendigung der außerordentlichen Mitgliedschaft ergibt sich aus der zwischen dem 
außerordentlichen Ehrenmitglied und dem Verein getroffenen Vereinbarung. 

 

§ 6 Beiträge und Dienstleistungen    

Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Die Höhe des Beitrags, sowie dessen 
Fälligkeit werden durch eine besondere Beitragsordnung geregelt, welche für die Vereinsmitglieder 
verbindlich ist und anerkannt wird. 

 

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder   

1. Für die Mitglieder sind diese Satzung und die Ordnungen des Vereins sowie die Beschlüsse der 
Vereinsorgane verbindlich. Die Mitglieder sind angehalten, die Vereinsinteressen zu fördern und alles 
zu unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck des Vereins entgegensteht. 

2. Jedes über 14 Jahre alte ordentliche Mitglied ist berechtigt, an der Willensbildung im Verein durch 
Ausübung des Antrags-, Diskussions- und Stimmrechts an Mitgliederversammlungen teilzunehmen. 

3. Die ordentlichen Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und 
die Einrichtungen des Vereins zu benutzen. 

4. Die außerordentlichen Mitglieder sind berechtigt, nach Maßgabe der vom Vorstand gefassten 
Beschlüsse bestimmte Einrichtungen des Vereins zu benutzen sowie an Veranstaltungen des Vereins 
teilzunehmen. Außerordentliche Mitglieder haben kein Stimmrecht und kein aktives und passives 
Wahlrecht. 

 

§ 8 Organe   

Die Organe des Vereins sind: 
• der Vorstand 
• die Mitgliederversammlung 
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§ 9 Mitgliederversammlung   

1. Die Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im ersten Quartal statt. 

2. Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstand mittels schriftlicher 
Einladung. Mitglieder, die eine Email-Adresse beim Vorstand hinterlegt haben, bekommen die 
Einladung mittels elektronischer Post. Für den Nachweis der frist- und ordnungsgemäßen Einladung 
reicht die Absendung der Einladung an die dem Verein zuletzt bekannte Adresse aus.  
Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens 
zwei und höchstens sechs Wochen liegen. Mit der schriftlichen Einberufung der 
Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Anträge auf Satzungsänderungen müssen 
bei der Bekanntgabe der Tagesordnung wörtlich mitgeteilt werden. 

3. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
• Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstandes 
• Entlastung des Vorstandes (im Wahljahr) 
• Wahl des Vorstandes (im Wahljahr) 
• Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins 

4. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit, ungültige Stimmen 
und Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit ist Ablehnung. 

5. Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins erfordern eine Mehrheit von drei 
Viertel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

6. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind vom/von der Protokollführer/in und vom/von der 
1.Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom/von der stellvertretenden Vorsitzenden, zu 
unterschreiben. 

 

§ 10 Außerordentliche Mitgliederversammlungen   

Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen. 
Hierzu ist er verpflichtet, wenn 
• das Interesse des Vereins es erfordert, oder 
• die Einberufung von einem Drittel aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder unter Angabe des 
Zwecks und des Grundes gegenüber dem Vorstand schriftlich verlangt wird. 

Für die Einberufung gilt § 9 Nr. 2. 

 

§ 11 Vorstand   

1. Der Vorstand besteht aus:      

a)  dem 1. Vorsitzenden 
 b)  dem Kassenwart / Schatzmeister 
    c)  dem Schriftführer 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei der genannten Vorstandsmitglieder 
gemeinsam vertreten. 

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Er bleibt 
bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt. Vorstandsmitglieder können ihr Amt 
jederzeit niederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit erfolgt. 

3. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes kann der Vorstand bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung ein neues Mitglied kommissarisch berufen. 

4. Der Vorstand erledigt alle laufenden Vereinsangelegenheiten, insbesondere obliegt ihm die 
Verwaltung des Vereinsvermögens. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch die Satzung 
einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Die Zuständigkeiten der einzelnen 
Vorstandsmitglieder können in einem Aufgabenverteilungsplan festgelegt werden. 
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5. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Vertreters. Der Vorstand ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

6. Die Organe des Vereins können beschließen, dass für bestimmte Aufgabenbereiche Ausschüsse 
gebildet werden. 

7. Der Vorstand ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

8. Für Schäden gleich welcher Art, die einem Vereinsmitglied aus der Teilnahme am Sportbetrieb oder 
durch die Benutzung der Vereinseinrichtungen entstanden sind, haftet der Verein nur dann, wenn 
einem Vorstandsmitglied oder einer sonstigen Person,  für die der Verein nach den Vorschriften des 
bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 

§ 12 Ordnungen   

Zur Durchführung dieser Satzung kann sich der Verein eine Geschäftsordnung, eine Finanzordnung, 
eine Beitragsordnung sowie eine Ehrungsordnung geben.  

 

§ 13 Abteilungen   

1. Für die kulturellen und sportlichen Aktivitäten im Verein bestehen Abteilungen oder werden im 
Bedarfsfalle durch Beschluss des Vorstandes gegründet. 

2. Die Abteilung wird durch den/die Abteilungsleiter/in, dessen Stellvertreter/in, den/die Kassenwart/in, 
den/die Schriftführer/in und die Mitarbeiter/innen, denen feste Aufgaben zu übertragen sind, geleitet. 
Der/die Abteilungsleiter/in ist besonderer Vertreter gemäß §30 BGB. 

3. Die Mitglieder der Abteilungsleitung werden in der Abteilungsversammlung gewählt. Die 
Abteilungsleitung ist gegenüber den Organen des Vereins verantwortlich. 

4. Die Abteilungen verwalten die ihnen durch den Haushaltsplan zugewiesenen Mittel sowie die 
eigenen Einnahmen selbständig. Sie dürfen Verbindlichkeiten nur für satzungsgemäße Zwecke im 
Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel eingehen. Die Kassenführung kann jederzeit von 
Mitgliedern des Vorstandes geprüft werden. 

 

§ 14 Strafbestimmungen  

Der Vorstand kann folgende Ordnungsmaßnahmen gegen die Mitglieder des Vereins verhängen, 
wenn sie gegen die Satzung oder die Ordnungen des Vereins verstoßen oder wenn sie das Ansehen, 
die Ehre oder das Vermögen des Vereins schädigen: 

• Verweis 
• zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an Veranstaltungen des 
Vereins 
• Ausschluss gemäß § 5 Ziffer 3 der Satzung 
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§ 15 Auflösung des Vereins  
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden, bei 
deren Einberufung die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung den Mitgliedern angekündigt ist. 

Für die Einberufung gilt § 9 Nr. 2. 

2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es: 
a) der Vorstand mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller seiner Mitglieder beschlossen hat oder 
b) von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich angefordert wurde. 

3. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 

4. Für den Fall der Auflösung bestellt die Mitgliederversammlung zwei Liquidatoren, die die Geschäfte 
des Vereins abzuwickeln haben. 

5. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seiner bisherigen gemeinnützigen 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder an eine als 
steuerbegünstigt besonders anerkannte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der 
Bildung im Sinne der Satzung. Den Empfänger bestimmt die Mitgliederversammlung zugleich mit dem 
Beschluss zur Auflösung des Vereins. 

 

§ 16 Sonstiges 

Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. und erkennt dessen Satzung 
und Ordnungen an. Durch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen im Verein wird auch die 
Zugehörigkeit der Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-Sportverband vermittelt. 

Jedes aktive Mitglied des Vereins wird automatisch beim BLSV angemeldet und ist somit auch über 
den BLSV versichert.  

Aktives Mitglied wird man durch Ausfüllen des Mitgliedantrags und der Entrichtung eines jährlichen 
Beitrags. 

 

§ 17 Inkrafttreten   

1. Diese Satzung wird jedem Mitglied bei Eintritt in den Verein ausgehändigt. 

2. Soweit die Satzung Regelungen nicht vorsieht, gelten die Vorschriften des BGB ergänzend. 

3. Diese Satzung wurde auf der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 29.10.2008 beschlossen 
und durch die ordentliche Mitgliederversammlung am 27.04.2012 neugefasst. 

 


